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Niederlande : tritt den proponirten 6onelu8ionen I . , II . und III . unter
dem Vorbehalte ad I . bei , da88 , 8tatt de8 darin gebrauchten
Wort68 » ein8tweilen (momentanement ) , « welehe8 2u unbe8timmt
er8cheint, au8drücb1ich g68agt werde , da88 durch Erfüllung der
da8e1b8t kür ÄU88erg6Wöhnliche Lalle angeordneten Normalität der
8et28chilker nur ru einer Hin - und 8errei86 mit 8olchem 8chilke be¬
lügt 86)^, nach ^tblauk derselben und wenn dem 8et28ehiKer kort-
dauernd die Lührung de8 8ehiüe8 anvertraut bleibt , die Lereich -
nung de8 8ebilke8 , nach Vor8ebrikt de8 ^ rt . 42 , iu gehöriger Wei8e
in dem Patente eingetragen werden mÜ88e .

Unter dem86lbell Vorbehalte bann auch die88eil8 die iXa88aui -
8clie Vu8legung der Lropo8ition I.

(Note de8 lVa88 . Lev . vom 11 . VlärL 1847)
angenommen werden .
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